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Werbung 
 
 
Werbung hat den Charakter der Bedarfsweckung und Bedarfslenkung. 
 
Auf dem Markt der Gesundheitsleistungen gilt jedoch die Besonderheit, dass der ei-
gentliche Nachfrager von Gesundheitsleistungen, der Versicherte, nur ein begrenztes 
Verlangen hat, die Leistung preisgünstig zu bekommen, da die Kosten von seiner 
Krankenkasse übernommen werden.  
 
Eine Werbung für Gesundheitsleistungen berührt mithin weniger den eigentlichen 
Nachfrager der Leistungen als vielmehr die Krankenkasse. Aus dieser Sicht ist eine 
Werbemaßnahme dann unzulässig, wenn sie darauf gerichtet ist, Versicherte zur In-
anspruchnahme von Vertragsleistungen zu veranlassen, die dem Gesundheitszustand 
nach nicht notwendig sind.  
 
Die Grenzen zwischen einer zulässigen Information des Versicherten / Kunden und 
einer unzulässigen Werbemaßnahme sind dabei fließend. Für die Krankenkasse wird 
die Werbemaßnahme erst dann relevant, wenn sie über das als Information zulässige 
Maß hinausgeht. Als Beispiel einer unzulässigen Werbemaßnahme sind Anschreiben 
von Vertragspartnern an ihre „Kunden“ zu nennen, in denen sie darauf hinweisen, 
dass turnusmäßig ein neuer Leistungsanspruch bestehen würde oder Anzeigen in 
Print- oder elektronischen Medien, mit denen die Begehrlichkeit geweckt werden soll.  
 
Auf die Leistungen der Krankenversicherung haben die Versicherten zwar einen 
Rechtsanspruch, Art und Umfang der Leistungen ergeben sich aber einzig und allein 
aus den medizinischen Erfordernissen. Diese sind im ergänzenden Recht genau defi-
niert. Der Arzt trifft die Verordnung nach pflichtgemäßem Ermessen. Es bleibt mithin 
kein Raum für eine Information der Versicherten über die Leistungspflicht der Kran-
kenkasse durch den Leistungserbringer. 
 
Unzulässig ist die Werbung in Arztpraxen, deren Zugängen oder anderen Räumlich-
keiten, wenn Versicherte dadurch beeinflusst werden sollen, sich bestimmte Arti-
kel/Leistungen verordnen zu lassen. Ebenso die gezielte Beeinflussung des Arztes, 
bestimmte Artikel namentlich zu verordnen. Gleichfalls darf dadurch die freie Wahl 
der Versicherten unter den Leistungserbringern nicht beeinflusst werden. Insbeson-
dere sollte eine Vermischung zwischen dem gesetzlichen Leistungsanspruch des 
Versicherten und dem privatrechtlichen Leistungsangebots des Vertragspartners 
vermieden werden. 
 
Der Hinweis auf z.B. vom Hersteller vorgegebene Wartungsfristen gilt nicht als unzu-
lässige Werbung. 


